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B.	 Familienrecht

I.	 Güterstände

Sachverhalt

Bei der Schuldnerberatungsstelle der Caritas geht am 25.06.20.. das nach-
folgend abgedruckte Schreiben ein:

� Weilheim, 24.06.20..

Sehr geehrte Damen und Herren,

vor 6 Wochen haben Collin und ich im Standesamt geheiratet. Von den Hochzeits­
gästen haben wir ein gemeinsames Hochzeitsgeschenk bekommen: Ein nigelnagel­
neuer Plasmafernseher im Wert von 2.500,00 €. Mit der Eheschließung haben wir 
keine ehevertraglichen Vereinbarungen getroffen. Aus einer früheren Beziehung 
lastet mir eine nicht unerhebliche Verschuldung an, für die ich leider alleine hafte. 
Als Studentin verfüge ich über kein regelmäßiges Einkommen. Trotzdem kommt hin 
und wieder eine Gerichtsvollzieherin bei mir vorbei. Ich möchte auf keinen Fall, 
dass mein Ehemann mit meinen Schulden Probleme bekommt. 

Daher meine Fragen:
a)	 Ist in unserem Falle eine nachträgliche Gütertrennung überhaupt noch möglich?
b)	 Wenn eine Gütertrennung noch möglich wäre, sind dann besondere Formvor­

schriften zu beachten?
c)	 Könnte es sein, dass unser Hochzeitsgeschenk von der Gerichtsvollzieherin zur 

Tilgung meiner Schulden mitgenommen wird?
d)	 Wäre das anders, wenn wir schon Gütertrennung vereinbart hätten?

Vielen Dank im Voraus für eine rasche Antwort und viele Grüße

Karla Mayer

Sie als Mitarbeiterin der Schuldnerberatungsstelle bitten Frau Mayer am 
04.07.20.. um 9.30 Uhr zu einem persönlichen Gespräch in Ihr Büro.

Frage:	 Was antworten Sie auf die Fragen von Frau Mayer?

Hinweis:  Der Fernseher gehört auf Grund seines hohen Wertes zu den Gegen-
ständen, die grundsätzlich pfändbar sind (§ 811 Abs. 1 Nr. 1 ZPO).
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Lösungshinweise

Zu a)

Nach § 1363 Abs. 1 BGB leben die beiden Ehegatten derzeit im gesetzlichen 
Güterstand der Zugewinngemeinschaft, da sie keinen Ehevertrag geschlos-
sen haben. Nach § 1408 BGB können die Ehegatten den Güterstand auch 
nach der Eingehung der Ehe noch durch einen Ehevertrag aufheben oder 
ändern. Wenn eine Aufhebung der derzeitigen Zugewinngemeinschaft er-
folgen sollte, dann tritt automatisch Gütertrennung ein (§ 1414 BGB).

Zu b)

Zur Wirksamkeit des Ehevertrages ist ein Vertragsschluss zur Niederschrift 
eines Notars notwendig (§ 1410 BGB).

Zu c)

Im Rahmen der Zwangsvollstreckung kann nur in das Vermögen des Schuld-
ners vollstreckt werden. Schuldner ist Karla und nicht ihr Ehemann. Eine 
Zwangsvollstreckung wäre daher bzgl. des Fernsehers eigentlich nicht mög-
lich. Allerdings will § 1362 BGB (Eigentumsvermutung) die Gläubiger 
schützen. Wenn also die Voraussetzungen von § 1362 BGB gegeben sind, 
wäre es möglich, dass der Fernseher, der auf Grundlage seines Wertes zu 
den pfändbaren Gegenständen gehört, verwertet werden kann, obwohl er 
auch dem Ehemann gehört.

Wenn die beiden Ehegatten getrennt leben würden und sich der Fernseher 
beim Mann befinden würde, käme die gesetzliche Vermutung überhaupt 
nicht in Frage. Die beiden leben aber nicht getrennt und der Fernseher be-
findet sich deshalb nicht nur im Besitz des Nichtschuldners, also nicht nur 
im Besitz des Ehemanns (§ 1362 Abs. 1 Satz 2 BGB).

Da der Gerichtsvollzieher den Fernseher in der Ehewohnung vorfinden 
würde, könnte die gesetzliche Vermutung also greifen. Allerdings können 
gesetzliche Vermutungen jederzeit widerlegt werden. Eine Widerlegung der 
gesetzlichen Vermutung dahingehend, dass der Fernseher nur dem Ehe-
mann gehört, wird aber bei einem Hochzeitsgeschenk nicht gelingen, wenn 
kein Kaufbeleg vorhanden ist (wie hier). Nach dem Sachverhalt sind beide 
Eigentümer des Fernsehers geworden, da ihnen gemeinsam das Hochzeits-
geschenk übergeben wurde. Daher steht es im Miteigentum beider Ehegat-
ten.
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Ein ausschließlich persönlicher Gebrauch für den Ehemann nach § 1362 
Abs. 2 BGB ist bei einem Fernseher wohl auch nicht gegeben, da er von 
beiden genutzt wird.

Ergebnis:	 Wenn also die gesetzliche Vermutung nicht widerlegt werden kann, 
dann kann auch § 1362 Abs. 2 BGB nicht helfen und der Fernseher ist 
weg.

Zu d)

§ 1362 BGB ist im Abschnitt 1, Titel 5 des 4. Buches (allgemeine Ehewir-
kungen) geregelt und daher nicht spezifisch für einen bestimmten Güter-
stand bestimmt. Folglich gilt die Vorschrift für alle Güterstände, auch die 
Gütertrennung. Es würde also nichts ändern, wenn Gütertrennung verein-
bart wäre.

II.	 Scheidung

Sachverhalt

Karl Müller und Petra Müller sind seit über 20 Jahren im gesetzlichen Gü-
terstand verheiratet. Aus der Ehe sind die beiden volljährigen Kinder Franz 
und Maria hervorgegangen, die mittlerweile in einer anderen Stadt wohnen 
und studieren.

Vor 1 Jahr und 1 Monat zog Petra aber aus der gemeinsamen Wohnung aus 
und wohnt seither alleine in einem Ein-Zimmer-Appartement. Petra ist der 
Auffassung, dass sich das Paar „auseinandergelebt habe“. Einen neuen Part-
ner hat Petra nicht und durch die Kinder haben Karl und Petra während der 
Trennung auch gelegentlich Kontakt miteinander.

Karl wohnt nach wie vor alleine in der Ehewohnung und möchte, dass Petra 
endlich wieder zu ihm zurückkommt. Petra hat aber jetzt nach der Tren-
nungszeit von 1 Jahr und einem Monat einen Scheidungsantrag eingereicht. 
Karl möchte sich jedoch auf keinen Fall scheiden lassen und kommt zu Ih-
nen in die Ehe‑, Familien und Lebensberatungsstelle. Er möchte von Ihnen 
wissen, ob der Scheidungsantrag von Petra „durchgehen“ wird.

Frage:	 Was antworten Sie Karl in rechtlicher Hinsicht?
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Lösungshinweise

Der Scheidungsantrag hat Aussicht auf Erfolg, wenn die gesetzlichen Vor-
aussetzungen für eine Scheidung gegeben sind.

Voraussetzung für eine Scheidung ist zunächst, dass zwischen Karl und 
Petra überhaupt eine wirksame Ehe vorliegt, denn nur eine wirksame Ehe 
kann geschieden werden (§ 1564 Satz 1 BGB). Aus dem Sachverhalt sind 
keine Anhaltspunkte ersichtlich, die auf einen Fehler bei der Eheschlie-
ßung schließen lassen1. Der nach § 1564 Satz 1 BGB notwendige Schei-
dungsantrag liegt ebenfalls vor, denn er wurde von Erika bereits eingereicht 
(§ 1564 Satz 1 BGB). Fraglich ist jedoch, ob die weiteren Scheidungsvoraus-
setzungen (§ 1564 Satz 3 BGB) gegeben sind:

Grundsätzlich kann eine Ehe nur geschieden werden, wenn sie gescheitert 
ist (§ 1565 Abs. 1 Satz 1 BGB). Ein Scheitern liegt vor, wenn die Lebensge-
meinschaft der Ehegatten nicht mehr besteht und nicht erwartet werden 
kann, dass sie von den Ehegatten wiederhergestellt wird (§ 1565 Abs. 1 
Satz 2 BGB). Für die Beantwortung der Frage, ob ein Scheitern gegeben ist, 
arbeitet das Gesetz mit Vermutungen.

Zunächst vermutet man, dass eine Ehe auf jeden Fall gescheitert ist, wenn 
die Ehegatten drei Jahre getrennt leben (§ 1566 Abs. 2 BGB). Karl und Petra 
leben zwar im Sinne des § 1567 Abs. 1 Satz 1 BGB getrennt, allerdings erst 
seit einem Jahr und einem Monat. Die Vermutung des § 1566 Abs. 2 BGB ist 
daher nicht erfüllt.

Wenn die Ehegatten mindestens ein Jahr getrennt leben, wird ebenfalls ein 
Scheitern vermutet, wobei aber dann beide Ehegatten die Scheidung bean-
tragen müssen oder der andere Ehegatte der Scheidung zustimmen muss 
(§ 1566 Abs. 1 BGB). Vorliegend will Karl unter keinen Umständen die 
Scheidung, so dass auch diese gesetzliche Vermutung nicht greift.

Festzuhalten ist aber vorliegend, dass zumindest schon die einjährige Tren-
nungszeit überschritten ist, so dass Petra im Scheidungsverfahren nicht 
mehr darauf angewiesen ist, eine unzumutbare Härte geltend machen zu 
müssen (§ 1565 Abs. 2 BGB). Eine Scheidung ist, auch wenn die beiden 
gesetzlichen Vermutungen des § 1566 BGB nicht greifen, nach dem Grund-
tatbestand des § 1565 Abs. 1 Satz 2 BGB möglich, wobei die Voraussetzun-

1 � Anders wäre es, wenn aus dem Sachverhalt Aufhebungsgründe (§ 1314 BGB) ersichtlich wären 
und die Aufhebung nicht nach § 1315 BGB ausgeschlossen wäre. Dann wäre eine Scheidung 
nicht möglich, weil nur eine wirksame Ehe geschieden werden kann. Eine Ehe, die an den in 
§ 1314 BGB genannten Fehlern leidet, kann nur aufgehoben werden (§ 1313 Satz 1 BGB).
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gen der Vorschrift einzelfallbezogen geprüft werden müssen2. Wenn die 
Lebensgemeinschaft nicht mehr besteht, muss der Richter den Zustand der 
Ehe analysieren und hinsichtlich der künftigen Entwicklung eine Prognose 
anstellen3. Hier sprechen keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die Krise 
nicht überwindbar ist. Es gab keinen großen Streit, der überwunden werden 
müsste, und die Ehewohnung gibt es auch noch. Die Ehegatten haben noch 
Kontakt miteinander und gerade über die gemeinsamen Kinder könnte sich 
wieder eine Zuneigung ergeben. In Anbetracht des besonderen Schutzes 
der Ehe (Art. 6 Abs. 1 GG) darf die Ehe nicht voreilig geschieden werden. 
Andernfalls wäre § 1566 Abs. 2 BGB überflüssig. Im Zweifel muss daher 
davon ausgegangen werden, dass noch keine Zerrüttung vorliegt (andere 
Ansicht mit guten Argumenten vertretbar).

Ergebnis:	 Der Scheidungsantrag hat keine Aussicht auf Erfolg.

III.	 Zugewinngemeinschaft, Zugewinnausgleich

Sachverhalt

Peter Meir und Hannelore Meir sind verheiratet und haben keinen Ehever-
trag abgeschlossen. Als die beiden vor fünf Jahren geheiratet haben, hatte 
Peter ein Haus, das bei der Heirat einen Wert von 350.000 € hatte. Aller-
dings musste Peter für den Hausbau auch ein Darlehen über 250.000 € bei 
der Direktbank aufnehmen. Zum Zeitpunkt der Heirat hatte Peter von dem 
Darlehen bereits 50.000 € getilgt. Hannelore hatte bei der Heirat 20.000 € 
Schulden, Peter machte das aber nichts aus, denn er liebte Hannelore sehr. 
Jetzt hat sich das aber geändert, weil Peter Evelyn Klein kennengelernt hat. 
Peter will sich von Hannelore scheiden lassen. Hannelore ist sauer, will 
ihren ehemaligen Göttergatten „bluten lassen“ und geht daraufhin zu einer 
befreundeten Sozialpädagogin und möchte wissen, ob sie einen Zugewinn-
ausgleichsanspruch hat. Auf Nachfrage der Freundin erzählt Hannelore, 
dass das Haus keinerlei Wertverlust in den fünf Jahren erlitten habe und sie 
wisse, dass ihr Ehemann keine Schulden mehr habe, sondern vielmehr bei 
der Sparkasse ein Bankguthaben von 30.000 € und bei der Raiffeisenbank 
ein Bankguthaben von 50.000 € besitze. Sie selbst hat dagegen nur 5.000 € 
Bargeld.

2 � OLG München, Beschluss vom 08.08.2013, Az. 31 Wx 45/13, juris Rd.Nr. 4
3 � Jauernig, Rd.Nr. 2 zu § 1565 BGB
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Frage a)	 Hat Hannelore einen Anspruch auf Zugewinnausgleich gegen Peter, 
wenn ja, in welcher Höhe?

Frage b)	 Ändert sich an den Ansprüchen von Hannelore etwas, wenn die Ehe 
der beiden durch den Tod von Peter beendet wird, Peter kein Testa-
ment gemacht hat und weder Peter noch Hannelore irgendwelche 
Verwandten haben?

Frage c)	 Wieder muss der arme Peter sterben, diesmal hinterlässt er aber nicht 
nur seine Ehefrau und seine Geliebte, sondern es lebt auch noch der 
Vater von Peter. Ein Testament hat er aber wieder nicht gemacht. 
Sonstige Verwandte gibt es aber auch nicht. Hat Hannelore Ansprü-
che und, wenn ja, in welcher Höhe?

Frage d)	 Und wieder stirbt Peter. Er hinterlässt seine Ehefrau und seine Geliebte, 
der Vater von Peter ist aber schon einige Jahre vor Peter verstorben. 
Diesmal hat Peter aber vorgesorgt und folgendes handschriftliche 
Testament verfasst:

Mein Testament
Wenn ich einmal sterbe, soll 
Evelyn Klein meine Erbin sein .
22.03.2017
Peter Meir

	 Hat Evelyn Ansprüche und, wenn ja, in welcher Höhe?
	 Hat Hannelore Ansprüche und, wenn ja, in welcher Höhe?

Lösungshinweise

Zu a)

Peter und Hannelore leben im gesetzlichen Güterstand (Zugewinngemein-
schaft), da die beiden keinen Ehevertrag geschlossen haben (§ 1363 Abs. 1 
BGB).

Ein vorzeitiger Zugewinnausgleichsanspruch nach § 1385 BGB kann man-
gels der fehlenden dreijährigen Trennungszeit noch nicht geltend gemacht 
werden. Hannelore müsste daher wohl auf die Scheidung warten (außer ein 
Fall des § 1371 BGB wäre schneller verwirklichbar). Nach der Scheidung 
könnte Hannelore einen Zugewinnausgleichsanspruch geltend machen, 
weil dann der Güterstand der Zugewinngemeinschaft beendet wäre (§ 1363 
Abs. 2 Satz 2 BGB, § 1372 BGB).
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Die Berechnung des Zugewinnausgleichs erfolgt nach den §§ 1373 bis 1390 
BGB (§ 1372 BGB). Zunächst muss für jeden Ehegatten der Zugewinn ermit-
telt werden, denn wenn der Zugewinn eines Ehegatten den Zugewinn des 
anderen übersteigt, erfolgt ein Zugewinnausgleich (§ 1378 Abs. 1 BGB). Der 
Zugewinn ist dabei der Betrag, um den das Endvermögen das Anfangsver-
mögen eines Ehegatten übersteigt (§ 1373 BGB), d. h. es muss saldiert wer-
den (Endvermögen minus Anfangsvermögen)4. Folglich muss nun für Peter 
und Hannelore der Zugewinn ermittelt werden.

–	 Zugewinn Peter:

Das Anfangsvermögen bei Eintritt des Güterstandes (= Heirat) beträgt bei 
Peter 150.000 €, denn von dem Wert des Hauses (§ 1376 Abs. 1 BGB) müs-
sen die vorhandenen (§ 1376 Abs. 3 und Abs. 1 BGB) Schulden in Höhe von 
200.000 € (250.000 € – 50.000 €) abgezogen werden (§ 1374 Abs. 1 BGB).

Das Endvermögen von Peter beträgt 430.000 € (350.000 € + 30.000 € + 
50.000 €).

Das Endvermögen von Peter übersteigt daher das Anfangsvermögen um 
280.000 € (= Zugewinn Peter).

–	 Zugewinn Hannelore:

Das Anfangsvermögen von Hannelore beträgt – 20.000 €, denn Verbindlich-
keiten sind über den Wert des Vermögens hinaus abzuziehen (§ 1374 Abs. 3 
BGB).

Das Endvermögen von Hannelore beträgt 5.000 €.

Das Endvermögen von Hannelore übersteigt daher das Anfangsvermögen 
um 25.000 € (= Zugewinn Hannelore).

Ergebnis:	 Der Zugewinn von Peter übersteigt den Zugewinn von Hannelore um 
255.000 € (280.000 € – 25.000 €). Die Hälfte des Überschusses, also 
127.500 €, steht daher Hannelore als Zugewinnausgleich zu.

Zu b)

Es wurde von Peter kein Testament i. S. d. § 1937 BGB erstellt, das die ge-
setzliche Erfolge ausschließen würde. Deshalb wird die Erbfolge durch das 
gesetzliche Erbrecht bestimmt. Nachdem keinerlei Verwandten vorhanden 
sind, wird Hannelore gesetzliche Erbin zu 1/1 (§ 1931 Abs. 2 BGB). Ein Zu-

4 � Wabnitz, Familienrecht, S. 38
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gewinnausgleich im Todesfall nach § 1371 BGB ist dann nicht mehr not-
wendig, weil Hannelore ohnehin die ganze Erbschaft über 430.000 € be-
kommt.

Ergebnis:	 An den Ansprüchen von Hannelore ändert sich sehr wohl etwas. 
Hannelore steht das gesamte Vermögen, das Peter hinterlässt, zu.

Zu c)

Wieder ist kein Testament i. S. d. § 1937 BGB vorhanden, das die gesetzliche 
Erfolge ausschließen würde. Deshalb muss auch hier die Erbfolge nach dem 
gesetzlichen Erbrecht bestimmt werden.

Nach § 1931 Abs. 1 Satz 1 Alternative 2 BGB erbt der Ehegatte neben Ver-
wandten der 2. Ordnung 1/2. Der Vater ist gesetzlicher Erbe der 2. Ordnung 
(§ 1925 Abs. 1 BGB). Dies bedeutet erbrechtlich, dass der Vater 1/2 der Erb-
schaft (215.000 €) und Hannelore ebenfalls 1/2 der Erbschaft (215.000 €) be-
kommen würde.

Aber: Nach § 1371 Abs. 1 BGB wird der Zugewinnausgleich beim Tod von 
Peter dadurch verwirklicht, dass der gesetzliche Erbteil von Hannelore um 
1/4 erhöht wird. Dies bedeutet, dass Hannelore’s Erbteil von 1/2 auf 3/4 erhöht 
wird, was 322.500 € entspricht. Dem Vater steht dann nur noch 1/4 zu.

Ergebnis:	 Hannelore hat Anspruch auf 322.500 € aus dem Nachlass von Peter.

Zu d)

Es liegt eine testamentarische Erbeinsetzung zugunsten von Evelyn vor, so 
dass die gesetzlichen Erbregelungen ausgeschlossen sind (§ 1937 BGB). 
Hannelore wurde damit enterbt und Evelyn hat Anspruch auf die Erbschaft 
(§ 1922 Abs. 1 BGB). Wie hoch die Erbschaft ist, kann aber erst gesagt wer-
den, wenn die Ansprüche von Hannelore geklärt sind.

Hannelore kann, da sie enterbt wurde, den Zugewinnausgleich fordern 
(§ 1371 Abs. 2 Halbsatz 1 BGB). Der Zugewinnausgleichsanspruch beträgt 
127.500 € (siehe oben).

Erbrechtlich stellt sich die Frage, ob Hannelore zumindest einen Pflichtteil 
beanspruchen könnte. Nach § 2303 Abs. 2 BGB steht dem Ehegatten bei 
einer Enterbung ein Pflichtteil zu. Dieser beträgt die Hälfte des gesetzlichen 
Erbteils (§ 2303 Abs. 1 Satz 2 BGB), weshalb der gesetzliche Erbteil be-
stimmt werden muss. Der gesetzliche Erbteil beträgt 1/1, da keine Verwand-
ten vorhanden sind (§ 1931 Abs. 2 BGB). Daher beträgt der Pflichtteil 1/2.
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Fraglich ist nun, ob vom Gesamtwert von 430.000 € zunächst der Zuge-
winnausgleichsanspruch in Höhe von 127.500 € abgezogen werden muss. 
Dies ist zu bejahen, weil der Zugewinnausgleichsanspruch wohl als Nach-
lassverbindlichkeit i. S. d. § 1967 Abs. 2 BGB angesehen werden muss5.

Folglich beträgt das Erbe, aus dem der Pflichtteil berechnet werden muss, 
302.500 € (430.000 € – 127.500 €). Der Pflichtteil hieraus beträgt 151.250 €.

Ergebnis:	 Insgesamt bekommt Hannelore also 278.750 €6 (und die Erbin Evelyn 
nur 151.250 €).

IV.	 Ehegattenunterhalt, Unterhalt nach § 1615 l BGB

Sachverhalt

Johann und Franziska Aumann, beide 30 Jahre alt, sind seit 10 Jahren im 
gesetzlichen Güterstand verheiratet. Vor wenigen Monaten zog Franziska 
aber aus der gemeinsamen Wohnung aus und wohnt seither alleine in ihrer 
angemieteten kleinen Wohnung. Franziska ist der Auffassung, dass sie die 
von ihr angedachte kurze Auszeit nun doch noch etwas länger brauche, um 
sich darüber klar zu werden, ob die Weiterführung der Ehe noch sinnvoll 
ist. Mittlerweile sind aber die Ersparnisse von Franziska aufgebraucht und 
Franziska hat keinerlei Einkommen, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. 
Johann hingegen verfügt über ein bereinigtes Nettoeinkommen in Höhe von 
1.210,00 €.

Frage a)	 Hat Franziska Ansprüche gegen Johann und, wenn ja, in welcher 
Höhe?

Frage b)	 Wenn Franziska und Johann schon geschieden wären, würde sich 
hinsichtlich des Unterhaltstatbestandes etwas ändern?

5 � So die herrschende Meinung in der Literatur, siehe etwa Jauernig, Rd.Nr. 1 zu § 1967 BGB oder 
Münchener Kommentar, Rd.Nr. 7 zu § 1967 BGB unter Verweis auf BFH, Urteil vom 10.03.1993, 
Az. II R 27/89, NJW 1993, 2461; eine Rechtsprechung des BGH zu dieser Frage liegt, soweit 
ersichtlich, noch nicht vor. Eine andere Ansicht ist daher gut vertretbar. Bei anderer Ansicht 
ergibt sich das in der nächsten Fußnote genannte Ergebnis.

6 � Kommt man zu der anderen Ansicht und zählt den Zugewinnausgleichsanspruch nicht zu den 
Nachlassverbindlichkeiten, ist er auch nicht vorab von der gesamten Erbschaft abzuziehen. 
Dann wird der Pflichtteil aus 430.000 € berechnet und beträgt folglich 215.000 €. Zuzüglich 
Zugewinnausgleich erhält Hannelore dann insgesamt 342.500 €. 
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Frage c)	 Nehmen Sie an, dass Franziska und Johann nicht miteinander verhei-
ratet wären, Franziska aber vor vier Monaten das Kind Jerome gebo-
ren hätte, dessen Vater Johann ist und Franziska das Kind allein er-
zieht, weil sie nicht mit Johann zusammen lebt. Steht Franziska in 
dieser Situation ein Unterhaltsanspruch zur Seite?

Lösungshinweise

Zu a)

Franziska könnte gegen Johann einen Anspruch auf Zahlung von Unterhalt 
aus § 1361 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BGB haben.

Dafür ist erforderlich, dass die beiden miteinander verheiratet sind, aber 
getrennt leben. Diese Voraussetzungen sind gegeben. Franziska und Johann 
sind verheiratet und leben derzeit getrennt, weil keine häusliche Gemein-
schaft besteht und diese auch nicht hergestellt werden soll (§ 1567 Abs. 1 
Satz 1 BGB). Daher kann der bedürftige Ehegatte vom leistungsfähigen Ehe-
gatten den nach den Lebensverhältnissen und den Erwerbs- und Vermö-
gensverhältnissen der Ehegatten angemessenen Unterhalt verlangen (§ 1361 
Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BGB). Die Ermittlung des angemessenen Unterhalts 
erfolgt mit Hilfe der Düsseldorfer Tabelle7. Wenn der fordernde Ehegatte 
kein Einkommen hat, sieht die Düsseldorfer Tabelle in Teil B. I. 1. a) vor, 
dass sich der angemessene Unterhalt am Einkommen des leistungsfähigen 
Ehegatten orientiert. Der Unterhalt beträgt dann 3/7 des anrechenbaren Er-
werbseinkommens zuzüglich 1/2 der anderen Einkünfte des leistungsfähi-
gen Ehegatten. Franziska könnte daher mit einem Unterhalt von 518,57 € 
rechnen (1.210,00 € x 3/7).

Aber: Um den eigenen Unterhalt des verpflichteten Ehegatten nicht zu ge-
fährden, sieht die Düsseldorfer Tabelle in Teil B. IV. vor, dass dem zum 
Unterhalt verpflichteten Ehegatten ein Selbstbehalt von 1.200,00 € verblei-
ben muss. Bei einem bereinigten Einkommen von 1.210,00 € errechnet sich 
daher nur ein Unterhaltsanspruch für Franziska von 10,00 € im Monat.

Ergebnis:	 Franziska hat gegen Johann einen Anspruch auf Unterhalt nach 
§ 1361 BGB in Höhe von monatlich 10,00 €.

7 � Bitte beachten Sie, dass sich die Düsseldorfer Tabelle oft zum 01.01. eines Jahres ändert. Hier 
wird im weiteren von der Düsseldorfer Tabelle zum Stand 01.01.2019 ausgegangen.


